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RS OGH 1976/6/16 8Ob527/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1976

Norm

AußStrG §11 Abs2 B2

AußStrG §18

Rechtssatz

Haben minderjährige Kinder im Verlassenschaftsverfahren bereits mit Beschluß angeordnete Schätzungsrechte

erworben, dann ist dieser Beschluß formell rechtskräftig und verwehrt dem Gerichte auch im Außerstreitverfahren die

neuerliche Sachverhandlung und nachträgliche Doppelerledigung der gleichen Rechtssache.
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